
 

V e r e i n b a r u n g 
 
 

zwischen 
dem Landkreis Cloppenburg, vertreten durch den 

Landrat Hans Eveslage 
 

und 
seinen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 

 
 

Barßel ,  vertreten durch den Bürgermeister Bernhard Schulte 
Bösel ,  vertreten durch den Bürgermeister  Hermann Block 

Cappeln ,  vertreten durch den Bürgermeister Reinhold Grote 
Cloppenburg ,  vertreten durch den Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese 

Emstek ,  vertreten durch den Bürgermeister Michael Fischer 
Essen ,  vertreten durch den Bürgermeister Georg Kettmann 

Friesoythe ,  vertreten durch den Bürgermeister Johann Wimberg 
Garrel ,  vertreten durch den Bürgermeister Andreas Bartels 

Lastrup ,  vertreten durch den Bürgermeister Michael Kramer 
Lindern ,  vertreten durch den Bürgermeister Rainer Rauch 

Löningen ,  vertreten durch den Bürgermeister Thomas Städtler 
Molbergen ,  vertreten durch den Bürgermeister Ludger Möller 

Saterland ,  vertreten durch den Bürgermeister Hubert Frye 
 
 
 
über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 69 Sozialgesetz-
buch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts (ZuGe-
wAusglÄndG) vom 06. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696) unter Berücksichtigung des Gesetzes zum 
qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (Tages-
betreuungsausbaugesetzes - TAG) vom 27.12.2004 (BGBl. I S. 3852), des Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgeset-
zes -KICK) vom 08.09.2005 (BGBl. I S. 2729) und des Kinderförderungsgesetzes – KiföG vom 
10.12.2008 (BGBl. I S. 2403) i. V. m. § 13 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (AG KJHG) vom 05.02.1993 (Nds. GVBl. S. 45), zuletzt geändert durch Arti-
kel 12 des Gesetzes vom 15. Dezember 2006 (Nds. GVBl. S 597).  
 
 
 

Präambel 
 

Nach § 69 Abs. 1 SGB VIII werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch Landesrecht 
bestimmt. Gemäß § 1 AG KJHG hat der Landkreis Cloppenburg die Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) 
durch das Jugendamt zu erfüllen. Die Städte und Gemeinden können im Einvernehmen mit 
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dem Landkreis Cloppenburg Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen (§ 13 AG 
KJHG). 
 
Im Hinblick darauf, dass die Städte und Gemeinden bereits seit 1984 die Aufgaben für den Be-
reich der Kindertagesstätten in eigener Organisations- und Finanzverantwortung wahrnehmen 
und ab 1995 die Bearbeitung der Anträge auf Übernahme von Kindergartenbeiträgen und Kin-
dertagespflege – bei Kostenerstattung durch den Landkreis Cloppenburg unter Berücksichti-
gung der Richtlinien für Tagespflege – übernommen haben, treffen der Landkreis und die Städ-
te/ Gemeinden eine vertragliche Regelung im Bemühen um eine ortsnahe Aufgabenerledigung 
unter Berücksichtigung der neuen Vorschriften des TAG, KICK und KiföG. 
 
 
 
Aufgrund des § 13 AG KJHG wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
 
 

§ 1  Umfang der Aufgaben 
 
Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nehmen im Einvernehmen mit dem Landkreis die 
Aufgabe der  Kinderbetreuung – mit Ausnahme der Kindertagespflege – auf der Grundlage der 
§§ 22 bis 24 a SGB VIII wahr. Dies betrifft die bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs-
plätzen für Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren in Form von Krippenplätzen, Ganztagsplätzen und 
Hortplätzen sowie die Ferienbetreuung. 
 
Für den Bereich Kindertagespflege richtet der Landkreis kreisweit ein Kindertagespflegebüro 
ein. 
 
Der Landkreis bleibt verantwortlicher Aufgabenträger. 
 
 
 

§ 2  Kostenübernahme 
 
Die Krippen sollen für alle Kinder unter drei Jahren ohne Anbindung an bestimmte Bedingungen 
offen sein. Daher gewährt der Landkreis Cloppenburg den kreisangehörigen Städten/ Gemein-
den ab 01.01.2009 für jeden vorhandenen Krippenplatz lt. Betriebserlaubnis einen monatlichen 
Pauschalbetrag von 200,00 Euro für eine Halbtagsgruppe und 275,00 Euro für eine Ganztags-
gruppe (davon jeweils 60 Euro für anteilige Sachkosten). 
 
Ab 01.01.2011 erhöht sich der monatliche Pauschalbetrag auf 269,00 Euro für eine Halbtags-
gruppe und 386,00 Euro für eine Ganztagsgruppe mit mehr als 10 Kindern unter der Vorausset-
zung des Einsatzes einer qualifizierten Drittkraft mit mindestens dem Stundenumfang der Re-
gelöffnungszeit. Die Beschäftigung ist nachzuweisen. Eine Überprüfung des Kostenzuschusses 
erfolgt alle 3 Jahre. 
 
Die Erhöhung entfällt bei Finanzierung der Drittkraft durch Dritte (wie z.B. bei integrativen Kin-
derkrippen). 
 
Die Zahlung des Zuschussbetrages erfolgt monatlich zum 15. eines Monats. 
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§ 3  Zuschussgewährung 

 
Der Landkreis Cloppenburg übernimmt für Krippen anteilig die Kosten bei Neubauten, Erweite-
rungsbauten und Umbauten zur Schaffung neuer Krippenplätze. 
 

1. Folgende bezuschussfähigen Baukosten für Krippenneubauten sowie Einrichtungskos-
ten werden als Höchstbeträge festgelegt: 
Eingruppige Krippe     358.825,20 Euro 
Zweigruppige Krippe    598.041,99 Euro 
Dreigruppige Krippe    993.952,87 Euro  
Einrichtungskosten pro Gruppe    35.000,00 Euro 
Die bezuschussfähigen Baukosten werden dem jährlichen Baukostenindex angepasst. 
Nach Abzug der gewährten Drittmittel (Landesförderung, ggf. BMO) beteiligt sich der 
Landkreis Cloppenburg an dem verbleibenden Fehlbetrag mit 50 %.  
 

2. Die Regelungen und Höchstbeträge bei Krippenneubauten gelten auch für Umbauten. 
 
 
 

§ 4  Betreuung von schulpflichtigen Kindern 
 

Für die Schaffung von altersübergreifenden Gruppen, Hortplätzen, Ganztagsbetreuungsplätzen 
und Ferienbetreuung erklären sich die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in eigener Ver-
antwortung bereit. 
Für die Ferienbetreuung gilt diese Vereinbarung zunächst für die Dauer von zwei Jahren, somit 
bis zum 31.12.2012. 
Bezüglich der Hortbetreuung besteht Einigkeit darüber, dass dieses Angebot im notwendigen 
Maße grundsätzlich in den dafür zur Verfügung stehenden Schulen vorgehalten wird. Hierbei 
sollen landkreisweit Ganztagsschulangebote angestrebt werden und die Hortbetreuung ergän-
zend erfolgen. Hierfür gewährt der Landkreis für jeden vorhandenen Hortplatz lt. Betriebser-
laubnis einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von 613 Euro bei einer Betreuung von bis zu 
10 Kindern bzw. einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von 525 Euro bei einer Betreuung 
von mehr als 10 Kindern. Eine Überprüfung erfolgt nach 2 Jahren. 
 
 
 

§ 5  Kindertagespflegebüro im Landkreis Cloppenburg 
 
Der Landkreis Cloppenburg hat zum 01.08.2007 ein Kindertagespflegebüro eingerichtet, des-
sen Organisationsverantwortung dem Tagesmütterverein im Landkreis Cloppenburg e.V. über-
tragen wurde. Damit wurde ein qualifiziertes Kindertagespflegeangebot (Aufbau eines kreiswei-
ten Angebotes, Vermittlung, Beratung, Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Vernetzung mit 
weiteren Kinderbetreuungs-angeboten) für den gesamten Landkreis geschaffen.  
 
Das Kindertagespflegebüro stellt sicher, dass es in jeder Stadt/ Gemeinde einen Ansprechpart-
ner für den Bereich „Kindertagespflege“ geben wird. Eine enge Vernetzung mit den Kommunen 
ist erwünscht.  
Die Einrichtung von Familien- und Kinderservicebüros in den Kommunen auf deren eigene Kos-
ten bleibt davon unberührt. 
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§ 6  Kindertagespflegekosten 

 
Der Landkreis Cloppenburg übernimmt die Kosten für geeignete Tagespflegepersonen bei be-
rechtigtem Betreuungsbedarf der Antragsteller. 
 
Die Bearbeitung der Anträge auf Übernahme der Tagespflegekosten obliegt den Städten und 
Gemeinden gemäß den Richtlinien für Kindertagespflege. 
 
Die Umstellung der bisherigen Sachbearbeitung (Kostenübernahme im Einzelfall bei Antragstel-
lung im Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe) auf die neue Sachbearbeitung (Berechnung 
der Höhe der zu übernehmenden Tagespflegekosten; Berechnung, Festsetzung und Einzug 
des Kostenbeitrages des Antragstellers; Kostenübernahme im Einzelfall bei Antragstellung im 
Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe) bedeutet Mehrarbeit für die kommunale Verwaltung. 
 
Den Städten und Gemeinden wird ab 01.01.2011 eine pauschale Erstattung von 100,00 Euro 
jährlich pro Bearbeitungsfall vom Landkreis gewährt. Eine Überprüfung erfolgt alle drei Jahre. 
 
 
 

§ 7  Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2011 in Kraft und wird für die Dauer von 3 Jahren geschlos-
sen. Sie verlängert sich jeweils um weitere 3 Jahre, wenn sie nicht von einer Vertragspartei mit 
einer Frist von 18 Monaten vor Vertragsablauf gekündigt wird. 
 
Die bisherige Vereinbarung vom 25.07.2007 tritt zum 31.12.2010 außer Kraft. 
 
 
 

§ 8  Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirk-
samkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wir-
kungen der beabsichtigten Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit 
der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorste-
henden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 
erweist oder sich die gesetzlichen Regelungen ändern. Der Vertrag ist in diesem Falle entspre-
chend zu ergänzen. § 139 BGB findet keine Anwendung. 
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Cloppenburg, den ___________________ 
 
 
 

Landkreis Cloppenburg   Stadt Friesoythe 
    
    

Landrat   Bürgermeister 

 
 

Gemeinde Barßel   Gemeinde Garrel 
    
    

Bürgermeister   Bürgermeister 

 
 

Gemeinde Bösel   Gemeinde Lastrup 
    
    

Bürgermeister   Bürgermeister 

 
 

Gemeinde Cappeln   Gemeinde Lindern 
    
    

Bürgermeister   Bürgermeister 

 
 

Stadt Cloppenburg   Stadt Löningen 
    
    

Bürgermeister   Bürgermeister 

 
 

Gemeinde Emstek   Gemeinde  Molbergen 
    
    

Bürgermeister   Bürgermeister 

 
 

Gemeinde Essen   Gemeinde Saterland 
    
    

Bürgermeister   Bürgermeister 

 


